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ErwGr

Erwägungsgrund 21 - Verantwortlichkeit von Anbietern reiner Vermittlungsdienste bleibt
unberührt

1 Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates1) und insbesondere die der Vorschriften der Artikel 12 bis 15
jener Richtlinie zur Verantwortlichkeit von Anbietern reiner Vermittlungsdienste. 2 Die genannte
Richtlinie soll dazu beitragen, dass der Binnenmarkt einwandfrei funktioniert, indem sie den freien
Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt.

1)

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L
178 vom 17.7.2000, S. 1).
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